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68. LIBERTAS-Fachkonferenz 

zu europäischem Recht und Wirtschaft 
 

 

Die EU-/EWR-unmittelbare Rechtsform 

der Europäischen wirtschaftlichen 

Interessenvereinigung (EWIV): 
 

Geschichte, Rechtsgrundlagen, Gesellschaftszweck, 

Registereintragung, Funktionen, Fragen von Investitionen, 

Finanzierung und Besteuerung   

 

Information für rechts- und steuerberatende 

Berufe, Treuhänder, Banken in Liechtenstein  
 

Donnerstag, 02. Juli 2026 
13.30 – ca 17.00 h 

 

Vaduz / Liechtenstein 
Liechtensteinisches LandesMuseum, Medienraum 

Städtle 43, FL – 9430 Vaduz, www.landesmuseum.li  
 

 

Europäisches EWIV-Informationszentrum 

 
LIBERTAS – Europäisches Institut GmbH 

Lindenweg 37, D – 72414 Rangendingen 

Tel. +49  7471  984996-13, ewiv@libertas-institut.com 

www.libertas-institut.com, Blog https://ewivinfo.wordpress.com 
  

http://www.landesmuseum.li/
mailto:ewiv@libertas-institut.com
http://www.libertas-institut.com/
https://ewivinfo.wordpress.com/
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Seit 1. Juli 1989 kann man in der ganzen EU, die immer größer wurde, sowie seit Inkrafttreten des EWR in 

dessen drei Mitgliedsländern aus der EFTA eine Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) 

gründen. Dies ist eine EU-unmittelbae Gesellschaftsrechtsform für Kooperation im EU-Binnenmarkt, der auch 

für den EWR gilt. Es gibt ca. 5000 EWIV mit ca 18.000 Mitgliedern – eine gensue Angabe gibt es nicht, weil es 

kein EU-Firmenzentralregister gibt. Einige bekannte EWIV sind z. B. der deutsch-französische Fernsehsender 

ARTE oder die Gesellschaft des Basistunnels des Mont Blanc zwischen Frankreich und Italien. Die EWIV ist 

rechtlich fixiert in de EWG-Verordnung 2137/85 aus dem Jahr 1985 sowie in Ausführungsgesetzen der 

Mitgliedsländer, darunter auch von Liechtenstein. 

 

Liechtenstein wird immer interessanter als Sitzstaat für EWIV, denn diese Rechtsform kann ihren Sitz über 

Grenzen verlegen. Ansonsten ist sie auch in Liechtenstein relativ unbekannt – wie auch innerhab der EU, 

sogar bei Rechtsanwälten und Steuerberazern (mit nationalen Abstufungen). 

 

Das Interesse an EWIV in der EU steigt langsam, aber sicher: EWIV bedeutet letztlich mehr Wachstum, mehr 

Wettbewerbsfähigkeit, mehr Kooperation, mehr Innovation, neue Umsätze, mehr Gewinne, aktuelle Steuern 

sparen – für Klein- und Mittelunternehmen, aber auch für Große und Konzerne, Selbständige, Freiberufler, 

aber auch für Vereine/Verbände, Wirtschaftsförderungen, Kommunen, Hochschulen, öffentlich-rechtliche 

Körperschaften usw. 

 

Wegen des wachsenden Interesses an EWIV in der EU bzw. m EWR sowie der wachsenden Zahl von EWIV, die 

einen „Umzug“ diskutieren, sollten die rechts- und steuerberatenden Berufe in Liechtenstein sowie die 

Treuhandberufe und die Banken und der Finanzsektor kurz und schwerpunktmä0ig infomiert werden. 

 

Nachstehend ist ds Programm und die technischen Details beschriebn. Zu der Fachkonferenz werden auch 

bestehende EWIV aus der EU eingeladen, so dass ein angeregter Dialog entstehen kann 

 

*. 

 

Wie bildet man eine EWIV? Mit mindestens zwei wirtschaftlich Tätigen aus mindestens zwei EU-/EWR-

Ländern, die eine Kooperation vereinbaren, die nicht rechtlich definiert ist. Denkbar sind Marketing, 

Vertrieb, Einkauf, Buchhaltung, Rechnungstellung, Outsourcing z. B. für Kosteneinsparungen, Personalaus- 

und -fortbildung, Personalaustausch, betriebliche Altersversorgung, IT-Standards, Immobilienverwaltung und 

-projekte, Projektmanagement, Forschung und Entwicklung, öffentlich geförderte Finanzierungsprogramme, 

Planung/Betrieb von Energie-, Mobilitäts-, Agrar- und Gesundheitsprojekten usw. Zur Sicherung und 

Erweiterung der bisherigen Tätigkeiten und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Mitglieder. Für 

alle Kooperationen, zu der ein einzelnes Mitglied zu klein ist. Eine EWIV kann übrigens auch von einem 

Unternehmen mit einer selbständigen Niederlassung in der EU/im EWR gegründet werden.  

 

Warum kennt man die EWIV nicht oder kaum? Weil sie im EU-Recht verankert ist und dieses fast niemand im 

Detail kennt. Weil sie eine organisierte Kooperation erfordert und kaum bekannt ist, wie diese rechtssicher 

in dieser Rechtsform zu organisieren ist.  

 

Vielleicht kennen Sie schon die EWIV – vom Hörensagen, aus Publikationen, aus persönlichen Kontakten. Sie 

sollten mehr über diese potenziell lohnende Alternative zur Kooperation im EU-Binnenmarkt kennen. Mit 

einem der kompetentesten Referenten zu diesem Themenkomplex. 

 

Das Europäische EWIV-Informationszentrum, das im Übrigen schon drei Seminre in Liechtenstein 

veranstaltet hat, an denen allerdings vornehmlich deutsche, österreichische, italienische und andere 

Interessierte teilnahmen, bietet diese Fachkonferenz am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 im LandesMuseum 

Vaduz an. Herzlich willkommen! 
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Programm zur EWIV-Fachkonferenz am 

02. Juli 2026 in Vaduz / Liechtenstein 

 

Die EU-/EWR-unmittelbare Rechtsform der  

Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV)  
 

 

13.00 h Der Medienraum im LandesMuseum ist offen   

Begrüßungskaffee – Registrierung – Aushändigung der Unterlagen – Get Together 

 

13.30 h  Begrüßung / Vorstellung der Teilnehmer 

 

Die EWIV und ihre rechtlichen Voraussetzungen und 

Herausforderungen 

 

• Zur Geschichte der EWIV – Von einer Anfrage an die EWG-Kommission im 

Europaparlament 1970 über die EKV zur EWIV – Von 10 zu 27/30 Ländern  

• Beispiele für europäische Kooperationen im Rahmen von EWIV 

• Das Transnationalitätsprinzip bei einer EWIV 

• Gründung, Statuten und Handelsregistereintragung (in der EU/im EWR) 

• Kosten bei Gründung einer EWIV – und ihre Grenzen 

• Mögliche Vertragsrevision bestehender EWIV, Wechsel von Mitgliedern, 

Geschäftsführern, Standort und Sitzstaat – auch am Beispiel Liechtensteins 

• Wer haftet wie lange wofür bei einer EWIV? 

• Was ein EWIV-Geschäftsführer dringend beachten muss  

• Was sind assoziierte Mitglieder  

• Die Auflösung einer EWIV; Auseinandersetzungsguthaben; EWIV und 

Insolvenz 

 

Hans-Jürgen ZAHORKA, Assessor jur., Leiter des Europäischen EWIV-

Informationszentrums, Rangendingen / Baden-Württemberg, Deutschland 

 

Die Anmeldung zum Handelsregister – bei Neugründung oder bei 

Wechsel des Sitzstaats nach Liechtenstein  

 

Timo Bereuter, Abteilungsleiter Handelsregister, Landesamt für Justiz, Liechtensteiner 

Landesverwaltung, Vaduz / Liechtenstein (T B C) 

 

Investitionsverhalten, Finanzierung, Besteuerung  

 

• Grundlagen der Buchhaltung und Besteuerung; Steuerbefreiungen 
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• Das durch eine EWIV veränderte Ausgaben- und Investitionsverhalten von 

EWIV-Mitgliedern 

• Innovative Finanzierung von und durch EWIV – Aspekte der Rechtsprechung  

o Zentrale Rechnungstellung für die Mitglieder durch eine EWIV 

o Eigeneinnahmen der EWIV 

o Jährliche Mitgliedsbeiträge, Zahlungen bei Neubeitritten 

o Sonderumlagen 

o Was für Rücklagen kann man bilden – Kapital- oder Projektrücklagen 

• Immobilien und EWIV 

• EWIV und grenzüberschreitende betriebliche Altersvorsorge 

• Sonderfragen für Finanzdienstleister 

• Problemschwerpunkte bei Betriebsprüfungen in der EU 

• Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV zum Europäischen 

Gerichtshof 

 

Hans-Jürgen ZAHORKA, Assessor jur., Leiter des Europäischen EWIV-

Informationszentrums 

 

Erste Erfahrungen eines Liechtensteiner Steuerberaters mit EWIV und 

mit deren Wechsel des Sitzstaats nach Liechtenstein 

 

Urs Schnider, Eidg. dipl. Steuerexperte, Eidg. dipl. Treuhandexperte,  

Balzers / Liechtenstein    

 

  Fragen und Antworten …  

 

17.00 h  (ca.) Ende der Fachkonferenz   

 

----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------  

 

Änderungen des Programms bleiben vorbehalten. 

 

Im Anschluss an das bzw. in den Pausen des Programms stehen die Referenten für individuelle Fragen 

der Teilnehmer gerne zur Verfügung.  

 

Zur Förderung von Interaktionen zwischen den Teilnehmern wird auch eine Teilnehmerliste mit 

Adressen und eMail und, soweit vorhanden, Internet ausgelegt.  
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Die Referenten 
Hans-Jürgen ZAHORKA, Assessor jur., ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, später 

auch als Regierungsberater für die EU, UNDP und Weltbank in fast der ganzen Welt. Seit über 30 

Jahren Lehrbeauftragter für EU-Recht und -Wirtschaft in Master-Studiengängen an Hochschulen und 

Universitäten in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten und Drittländern, ebenso oftmals Visiting Lecturer 

(Kirgistan, Georgien, Deutschland, Polen, Belarus, Schweiz, USA, Italien, Spanien usw.). Nach 

langjähriger Rechtsanwalts- und Auslandskammer-Tätigkeit seit vielen Jahren bei LIBERTAS – 

Europäisches Institut (www.libertas- institut.eu). Lange Publikationsliste in 12 Sprachen zu 

europäischen Themen. Leitet seit Anfang der 1990er-Jahre das  Europäische EWIV-

Informationszentrum und begleitete diese Rechtsform seit ihrer Verabschiedung; verhalf mehreren 

Hundert EWIV zur Gründung und beriet eine ebensolche Anzahl nach der Gründung, in fast allen EU-

Ländern. Gab und gibt zahlreiche Fortbildungen zum Thema EWIV in mehreren Sprachen und EU-

/EWR-Ländern. Einer der europaweit profiliertesten Experten zur EWIV, der auch wiederholt für die 

EU-Kommission, insbesondere für den Start 

 von großen Forschungs-EWIV, tätig war. 

 

Timo BEREUTER ist Abteilungsleiter für das Handelsregister im Landesamt für Justiz der 

Landesverwaltung Liechtenstein. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik mit dem Magister-

Abschluss an der Universität Wien / Österreich arbeitete er zuerst als CFO in einer namhaften Firma 

in Österreich; er ist auch als Aufsichtsrat in einer Vorarlberger Raiffeisenbank tätig. 

 

Urs SCHNIDER, Balzers/Liechtenstein, ist Eidg. dipl. Steuerexperte und Eidg. dipl. Treuhandexperte 

und betreut Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen, die zuerst ihren Sitz in der EU 

hatten, in buchhalterischer und steuerlicher Hinsicht. Seine Internet-Adresse: www.schnider.tax    

  

* 
 
Leistungen und Informationsmaterial 
Im Teilnehmerbeitrag sind eingeschlossen: Konferenzgetränke, Kaffeepause, schriftliches Material zur 
Veranstaltung. Dieses ausführliche Material schließt die gezeigten PowerPoint-Seiten sowie sonstiges 
Hintergrundmaterial (z. T. auch Vorabdrucke aus dem bald erscheinenden „EWIV-Praxishandbuch“ des 
Hauptreferenten) ein. Eventuell steht es auch auf einem USB-Stick zur Verfügung bzw. kann per eMail 
zugesandt werden. 
 

Teilnehmerbeitrag 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 380,00 EUR (Bitte wechseln Sie ggfs. diesen Betrag in CHF und überweisen ihn 
dann – danke!).  
 

Zahlungsweise: 
Der Teilnehmerbeitrag muss zur Fälligkeit, spätestens aber am 01.07.2026 auf dem Konto von 
LIBERTAS – Europäisches Institut gutgeschrieben sein. Er kann auf das nachstehende Konto 
überwiesen werden, wenn eine Anmeldung z. B. per eMail erfolgt (bitte dann Kopie des 
Zahlungsträgers beifügen). Rechnung bzw. quittierte Rechnung wird unverzüglich übersandt. 
  
Konto: 
IBAN: DE17 6535 1260 0134 1453 12 
BIC/SWIFT: SOLADES1BAL (Sparkasse Zollernalb, Balingen/Baden-Württemberg)  
Kontoinhaber: LIBERTAS – Europäisches Institut GmbH 
 
Interessenten, die sich noch kurz vor der Veranstaltung zu einer Teilnahme entschließen, können den 
Teilnehmerbeitrag auch gegen Quittung in bar bei Veranstaltungsbeginn im Tagungsbüro entrichten 
bzw. übergeben einen Ausdruck / eine Kopie des Überweisungsträgers.  
 

http://www.libertas-institut.eu/
http://www.schnider.tax/
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Wir bitten um Verständnis, dass wir einer Bezahlung nach der Veranstaltung nicht zustimmen 
können, es sei denn bei öffentlich-rechtlichen bzw. Gebietskörperschaften sowie in sonstigen vorher 
individuell vereinbarten Fällen. 
 
Stornoregelung: 
Falls Sie sich im Falle Ihrer Verhinderung durch einen anderen Teilnehmer ersetzen lassen, ist dies 
jederzeit möglich. Falls Sie Ihre Anmeldung ganz widerrufen sollten, also ohne Ersatzteilnehmer zu 
benennen bzw. nicht erscheinen, werden bis drei Tage vor dem Datum des Events 75% der 
Teilnehmerbeiträge fällig, bei weniger als drei Tagen der volle Teilnehmerbeitrag.  
 

Fortbildungsbescheinigungen 
Gerne stellen wir auf Wunsch Fortbildungsbescheinigungen analog zu § 15 FAO (Deutschland) für 
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus.  
 

Anfahrt 
Für die auswärtigen Teilnehmer, die per Auto anreisen: Geben Sie bitte die Adresse des 

LandesMuseums (s. Titelblatt) in Ihr Navi ein. 

Ansonsen verweisen wir auf die Website des LandesMuseums www.landesmuseum.li unter 

„Besuch“, wo Sie dann „Anfahrtsbeschreibung“ anklicken sollten und dort genau finden, mit welchen 

öffentlichen Verkehrsmitteln Sie zum Tagungsort gelangen. 

 

Anmeldungen: siehe nächste Seite 

 

  

http://www.landesmuseum.li/
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Europäisches EWIV-Informationszentrum   Bitte per eMail senden an: 

LIBERTAS – Europäisches Institut GmbH   ewiv@libertas-institut.com  

Lindenweg 37 

 

D – 72414 Rangendingen 

 

 

 

Hiermit melde ich mich / uns zur 68. EWIV-Fachkonferenz am 02.07.2026 in Vaduz / 

Liechtenstein an. 

 

o Bitte senden Sie eine Rechnung. 

 

o Der Betrag wurde überwiesen. Bitte senden Sie eine quittierte Rechnung. 

Überweisungsträger liegt bei. 

 

Anmerkungen: 

 

 

Vorname, Name* (* = für Teilnehmerliste) 

 

Firma – Institution – Organisation / Funktion* 

 

Adresse* 

 

Postleizahl, Ort, Land* 

 

Telefon 

 

eMail* 

 

Internet* 

 

Datum 

 

Unterschrift (nicht erforderlich bei Zusendung als eMail) 

 

 

 

Sie können sich auch per WhatsApp anmelden (Tel. +49  1575  3055616). Bitte machen Sie ein Foto 

von der Anmeldung oder geben Sie alle Daten wie gewünscht an. 

 

68 / 260702 / v01   

mailto:ewiv@libertas-institut.com

